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An die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte:

Die Staatsanwaltschaft Freiburg schreibt: "Genehmigungsbehörden haben keine 

Vermögensbetreuungspflicht."

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart schreibt: "Kosten- und Haushaltsfragen sind nicht Teil 

des Genehmigungsverfahrens."

Die Frage, die Sie nicht stellen: Wenn die Genehmigungsbehörde nicht zuständig ist - 

wer dann?

Sie haben die Kraft Ihres Amtes. Sie können ermitteln, Behörden zur Auskunft zwingen, 

Akten anfordern, Sachverständige beauftragen.

Ich kann das alles nicht. Ich bin ein einzelner Bürger mit einer Anzeige.

Sie sind die Staatsanwaltschaft mit der Macht, diese Frage bis zum Ende zu klären.

20,38 Milliarden Euro (Berlin), 45-90 Milliarden Euro (Köln), etwa 1 Billionen Euro 

bundesweiter Vermögensschaden allein von 2021 bis 2024.

Der Politik kann man keinen Vorwurf machen, wenn die (fürchterlichen) Folgen ihres 

Handelns keine rechtlichen Konsequenzen haben.

Wenn Sie sagen "keine Vermögensbetreuungspflicht" - dann suchen Sie bitte den 

richtigen Tatbestand.

Wenn Sie sagen "nicht zuständig" - dann suchen Sie bitte die zuständige Stelle.

Wenn Sie sagen "keine Straftat" - dann erklären Sie bitte, warum das Verschweigen 

von Milliarden-Verbindlichkeiten legal sein soll.

Usere Zukunft liegt jetzt auch in Ihren Händen.

Jan Kechel


